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I. Prüfungsauftrag

Unser nachstehend erstatteter Bericht über die freiwillige Prüfung des Jahresabschlusses und Lage be-

richts der Regional-Stadtbahn Neckar-Alb Projektgesellschaft mbH zum 31.12.2022 ist an das ge prüf te

Un ter neh men ge rich tet.

In der Gesellschafterversammlung vom 06.10.2022 der

Regional-Stadtbahn Neckar-Alb Projektgesellschaft mbH,
Mössingen

(im Folgenden auch ”RSBNA GmbH“ oder ”Gesellschaft“ genannt)

wurden wir zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr vom 01.01. bis 31.12.2022 ge wählt. Dar auf hin

be auftragte uns die Geschäftsführung der Gesellschaft, den Jah resab schluss unter Einbe zie hung der

Buchführung und den Lagebericht für das Geschäftsjahr vom 01.01. bis 31.12.2022 in ent spre chender

An wendung der §§ 316 und 317 HGB zu prü fen.

Die Gesellschaft ist nach den in § 267a Abs. 1 HGB bezeichne ten Größenmerkmalen als Kleinstkapi tal-

gesell schaft einzustu fen und daher nicht prüfungspflichtig gemäß §§ 316 ff. i. V. m. § 267a Abs. 2 HGB.

Die Prü fungspflicht ergibt sich aus § 16 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrags, wonach der Jah resab schluss

nach den Bestim mungen für große Kapitalgesellschaften sowie ein Lagebericht aufzu stel len und zu

prü fen sind.

Erweiterungen unseres Auftrags zur Abschlussprüfung, die sich nicht auf den Jahresabschluss oder La-

gebe richt bezo gen, ergaben sich aus dem Gesellschaftsvertrag des geprüften Unternehmens bzw. wur-

den dar über hinaus mit dem Auftraggeber vereinbart.

Bei unserer Prüfung haben wir auftragsgemäß auch die Vorschriften des § 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 HGrG

be ach tet. Wir verweisen auf unsere Berichterstattung in Ab schnitt VI.

Wir bestätigen gemäß § 321 Abs. 4a HGB, dass wir bei unserer Abschlussprü fung die an wendbaren

Vor schrif ten zur Unabhängigkeit beachtet haben.
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Dem uns erteilten Prüfungsauftrag standen keine Ausschlussgründe nach §§ 319, 319b HGB, §§ 49

und 53 WPO sowie §§ 28 ff. BS WP/vBP entgegen.

Wir haben die Prüfung im September 2023 als Fernprüfung durch ge führt. Die Schlussbearbeitung des

Auf trags erfolgte in unseren Geschäftsräumen.

Alle von uns erbetenen Aufklärungen und Nachweise wurden erteilt. Die Geschäftsführung hat uns die

Voll stän digkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts am 09.10.2023 schriftlich bestätigt.

Art und Umfang unserer Prüfungshandlungen haben wir in unseren Arbeitspa pieren festge hal ten.

Über das Ergebnis unserer Prüfungshandlungen erstatten wir den nachfolgenden Bericht.

Unserem Bericht haben wir den geprüften Jahresabschluss 2022, bestehend aus Bi lanz (Anlage 1), Ge-

winn- und Verlustrechnung (Anlage 2) und Anhang (Anlage 3) so wie den ge prüf ten La ge be richt 2022

(Anlage 4) beigefügt.

Die rechtlichen Verhältnisse haben wir in der Anlage 5 dar ge stellt.

Wir haben diesen Prüfungsbericht nach dem Prüfungsstandard PS 450 n. F. "Grundsätze ord nungs mä-

ßi ger Erstel lung von Prüfungsberichten" des Instituts der Wirtschaftsprüfer (IDW), Düs sel dorf er stellt.

Unserem Auftrag liegen die als Anlage 7 beigefügten "Allgemeinen Auftragsbedingun gen für Wirt-

schafts prüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften" in der Fassung vom 1. Januar 2017 zugrunde.

Die Hö he un se rer Haf tung bestimmt sich nach Nr. 9 Abs. 2 der Allgemeinen Auftragsbedingungen. Im

Ver hältnis zu Drit ten sind Nr. 1 Abs. 2 und Nr. 9 der All ge meinen Auf tragsbedingungen maß ge bend.

Dieser Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses ist nicht zur Weitergabe an Dritte bestimmt. So-

weit er mit unserer Zustimmung an Dritte weitergegeben wird bzw. Dritten mit unserer Zu stim mung zur

Kennt nis vor gelegt wird, verpflichtet sich die Gesellschaft, mit dem betref fen den Drit ten schriftlich zu

ver ein baren, dass die ver einbarten Haftungsregelungen auch für mögliche An sprüche des Dritten uns

ge gen über gelten sol len.
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II. Grundsätzliche Feststellungen

1. Lage des Unternehmens

1.1 Stellungnahme zur Lagebeurteilung der gesetzlichen Vertreter

Gemäß § 321 Abs. 1 Satz 2 HGB nehmen wir nachfolgend in unserer vorangestell ten Be richter stat tung

zur Be ur teilung der Lage des Unternehmens im Jahresabschluss und im Lagebericht durch die ge setzli-

chen Ver treter Stel lung.

Unsere Stellungnahme geben wir aufgrund eigener Beurteilung der wirtschaftlichen Lage des Un ter neh-

mens ab, die wir im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts ge won nen ha-

ben. Hier zu gehö ren vertiefen de Erläuterungen und die Angabe von Ur sa chen zu den ein zelnen Ent-

wick lungen so wie eine kriti sche Würdi gung der zugrunde gelegten An nahmen, nicht aber eige ne Pro-

gnose rech nungen. Unsere Be richts pflicht besteht, soweit uns die ge prüf ten Un terlagen eine Beur tei lung

er lauben.

Insbesondere gehen wir auf die Annahme der Fortführung der Unternehmenstätig keit und auf die Be ur-

teilung der künftigen Entwicklung des Unternehmens ein, wie sie im Jahresabschluss und im Lagebe-

richt ih ren Aus druck gefunden ha ben.

Die von uns geprüften Unterlagen i. S. v. § 321 Abs. 1 Satz 2 HGB umfassten jene Unterlagen, die un-

mit tel bar Gegenstand unserer Abschlussprüfung waren, also die Buchführung, den Jahres abschluss

und den Lagebe richt so wie alle Unter lagen, wie Kostenrechnungsunterlagen, Planungsrechnungen,

wichti ge Ver träge, Pro to kolle und Berichterstattungen an die für die Über wachung Verantwortli chen, die

wir im Rah men unserer Prü fung her an gezogen haben.

Die Darstellung und Beurteilung der Lage des Unternehmens und seiner voraussichtlichen Entwicklung

durch die Geschäftsführung im Jahresabschluss und im Lagebericht halten wir für zutreffend.

Nach dem Ergebnis unserer Prüfung ist die Annahme der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu-

treffend.
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Geschäftsverlauf und Lage der Gesellschaft

Hervorzuheben sind insbesondere folgende Aspekte:

· Es wurden Zuschüsse für Personal- und Projektkosten vereinnahmt.

· Die RSBNA GmbH schließt mit einem Jahresfehlbetrag von 23.120,07 Euro ab.

· Die RSBNA GmbH hat im Jahr 2022 keine Investitionen vorgenommen.

Voraussichtliche Entwicklung der Gesellschaft

Die Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Regional-Stadtbahn Neckar-Alb Projektgesell-

schaft mbH im Lage be richt ba siert auf An nah men, bei de nen Be urtei lungsspielräume vorhanden sind.

Wir halten diese Dar stellung für plau si bel. In die sem Zu sam menhang ist insbesondere auf folgen de

Kern aussagen hinzu weisen:

· In 2023 soll entschieden werden, welche Aufgaben im Rahmen der "Stufe 2" Regional-Stadtbahn

der RSBNA GmbH übertragen werden. Hierzu ist ein veränderter Personalaufbau erforderlich.

· In den Folgejahren bis zur Inbetriebnahme der Fahrzeuge, ist die Erlössituation auf einem ange-

messenen Niveau zu halten, ohne die Kernaufgaben zu vernachlässigen.

· Für das Geschäftsjahr 2023 wird mit einem ausgeglichenen Ergebnis gerechnet.



5
  ES Treuberater  

III. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung

1. Gegenstand der Prüfung

Im Rahmen des uns erteilten Auftrags haben wir gemäß § 317 HGB die Buchführung und den nach

deut schen Rech nungslegungsvorschriften aufgestellten Jahres ab schluss und den Lagebericht auf die

Ein haltung der ein schlägi gen ge setzlichen Vorschriften und der sie ergänzenden Bestimmungen des

Ge sellschaftsvertrags geprüft.

Die gesetzlichen Vertreter tragen die Verantwortung für die Rechnungslegung, die dazu eingerichteten

inter nen Kontrollen und die gegenüber uns als Abschlussprü fer gemachten Anga ben. Unsere Aufgabe

als Ab schluss prüfer ist es, diese Unterla gen unter Einbeziehung der Buchfüh rung und die gemachten

Anga ben im Rahmen unserer pflichtge mä ßen Prüfung zu beurteilen.

Die Prüfung der Einhaltung anderer gesetzlicher Vorschriften gehört nur insoweit zu den Aufgaben un-

serer Ab schlussprüfung, als sich aus diesen anderen Vorschriften üblicherweise Rückwirkun gen auf

den nach deut schen Rechnungslegungsvorschriften aufgestellten Jahresabschluss oder den Lagebe-

richt er ge ben.

Bei der Prüfung beachteten wir auftragsgemäß die Vorschriften des § 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 Haus halts-

grund sätzege setz (HGrG).

Eine besondere Prüfung zur Aufdeckung von Unregelmäßigkeiten im Geld- und Leistungsverkehr

(Unterschlagungsprüfung) war nicht Gegenstand der Abschlussprüfung. Im Verlaufe unserer Tätig keit

erga ben sich auch keine Anhaltspunkte, die besondere Untersuchungen in dieser Hin sicht er forderlich

ge macht hät ten.
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2. Art und Umfang der Prüfungsdurchführung

Art und Umfang der beim vorliegenden Auftrag erforderlichen Prüfungshandlungen haben wir im Rah-

men un se rer Eigenverantwortlichkeit nach pflichtgemäßem Ermessen bestimmt, das durch ge setzliche

Re ge lun gen und Verordnungen, IDW Prüfungsstandards sowie ggf. erweiternde Be dingungen für den

Auftrag und die je weili gen Berichtspflichten begrenzt wird.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach §§ 316 ff. HGB unter Beachtung der vom IDW fest ge-

stell ten deut schen Grundsätze ordnungsmäßiger Durch füh rung von Ab schluss prü fungen vor ge nom-

men. Da nach ist die Prü fung so zu pla nen und durch zu füh ren, dass mit hinrei chender Si cher heit beur-

teilt wer den kann, ob die Buch füh rung, der Jahresabschluss und der Lagebericht frei von we sentlichen

Män geln sind. Im Rah men der Prü fung wer den Nach weise für die Anga ben in Buch füh rung, Jahresab-

schluss und Lagebericht auf der Ba sis von Stichproben be ur teilt. Die Prü fung um fasst die Be ur tei lung

der an ge wandten Bi lan zierungs-, Be wer tungs- und Gliede rungs grund sätze und der we sentli chen Ein-

schät zun gen der Geschäftsführung so wie die Wür di gung der Ge samt dar stel lung des Jah res ab schlus-

ses und des Lageberichts. Wir sind der Auf fas sung, dass unsere Prüfung eine hin rei chend si chere

Grund lage für unsere Prüfungsurteile bildet.

Die Prüfung der Einhaltung anderer gesetzlicher Vorschriften gehörte nur insoweit zu den Aufgaben un-

serer Ab schlussprüfung, als sich aus diesen Vorschriften üblicherweise Rückwirkungen auf den Jah res-

ab schluss er geben. Die Aufdeckung und Aufklärung strafrechtlicher Tatbestände, wie z. B. Un ter schla-

gun gen sowie die Feststellung außerhalb der Rechnungslegung begangener Ordnungswidrig kei ten wa-

ren nicht Gegenstand un serer Abschlussprüfung.

Die nachfolgende Darstellung und Beschreibung von Prüfungsumfang und Prüfungsvorgehen ist so an-

ge legt, dass es dem Aufsichtsgremium möglich ist, daraus Konsequenzen für die eigene Überwa-

chungsauf gabe zu ziehen.

Unsere Prüfung hat sich gemäß § 317 Abs. 4a HGB nicht darauf zu erstrecken, ob der Fortbestand des

ge prüf ten Unterneh mens oder die Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit der Geschäftsführung zugesi chert

wer den kann.
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Im Rahmen unseres risikoorientierten Prüfungsvorgehens erarbeiteten wir zu nächst ei ne Prü fungs stra-

tegie. Diese beruhte auf einer Einschätzung des Unternehmensumfeldes und auf Auskünf ten der Ge-

schäfts lei tung über die we sentlichen Unternehmensziele und Geschäftsri si ken.

Unsere Prüfungshandlungen zur Erlangung von Prüfungsnachweisen umfassten im Wesentlichen ana-

lyti sche Prü fungshandlun gen sowie Einzelfallprüfungen.

Die Erkenntnisse der Prüfung des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems haben wir bei

der Aus wahl der analytischen Prüfungshandlungen und der Einzelfallprüfungen be rücksichtigt.

Soweit nach unserer Einschätzung wirksame funktionsfähige Kontrollen implementiert waren und da mit

aus rei chende personelle, computergestützte oder mechanische Kontrollen die Richtigkeit der Jah res ab-

schluss aussage sicherstellten, konnten wir unsere aussagebezogenen Prü fungshandlun gen im Hin blick

auf Einzel fäl le ins besondere im Bereich der Routinetransaktionen weitge hend ein schränken. So weit

uns eine Aus deh nung der Prüfungshandlungen erforderlich er schien, haben wir ne ben ana lyti schen

Prü fungs hand lungen in Form von Plausibilitätsbeurtei lungen ein zelne Ge schäftsvor fälle an hand von

Be le gen nachvoll zogen und auf deren sachgerechte Verbuchung hin über prüft.

Im unternehmensindividuellen Prüfungsprogramm haben wir die Schwerpunkte unserer Prü fung, Art

und Um fang der Prüfungshandlungen sowie den zeitlichen Prüfungsablauf und den Einsatz von Mit ar-

beitern fest ge legt. Hierbei haben wir die Grundsätze der Wesentlichkeit und der Risikoo rien tierung be-

achtet.

Die in unserer Prüfungsstrategie identifizierten kritischen Prüfungsziele führten zu folgenden Schwer-

punkten unserer Prüfung:

· Guthaben bei Kreditinstituten;
· Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen;
· Angaben im Anhang.

Gegenstand unserer Prüfung waren auch die Angaben im Lagebericht, insbesondere die prognosti-

schen An gaben.
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Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen wurden durch alternative Prüfungshandlungen

nachgewiesen. Auf die Einholung einer Rechtsanwaltsbestätigung haben wir verzichtet, da auskunfts-

gemäß keine Rechtsstreitigkeiten bestan den haben. 

Alle von uns erbetenen, nach pflichtgemäßen Ermessen zur ordnungsmäßigen Durchführung der Prü-

fung von den gesetzlichen Vertretern benötigten Aufklärungen und Nachweise wurden er bracht. Die

Ge schäfts füh rung hat uns die Vollständig keit der Buchführung, des Jahresabschlusses und des Lage-

be richts in der von uns ein gehol ten Voll ständig keitserklärung am 09.10.2023 schrift lich be stätigt.
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IV. Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung

1. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung

1.1 Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen

Im Rahmen unserer Prüfung stellen wir fest, dass die Buchführung und die weiteren geprüf ten Un ter la-

gen in al len wesentlichen Belangen den ge setzli chen Vor schrif ten ein schließ lich der Grund sätze ord-

nungs mä ßiger Buchführung sowie der Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags entsprechen.

Die Aufzeichnungen der Geschäftsvorfälle der Gesellschaft sind nach unseren Feststellungen voll stän-

dig, fort laufend und zeitgerecht. Der Kontenplan ermöglicht eine klare und über sichtliche Ord nung des

Bu chungs stof fes mit einer für die Belange der Gesell schaft ausreichenden Glie derungs tiefe. Soweit im

Rah men unse rer Prü fung Buchungsbelege eingesehen wurden, enthal ten die se alle zur ord nungs ge-

mä ßen Doku menta tion er forderlichen Angaben. Die Belegablage ist nu merisch geord net, so dass der

Zu griff auf die Bele ge un mit telbar anhand der Anga ben in den Kon ten möglich ist. Die Buch führung ent-

spricht somit für das ge samte Ge schäfts jahr in allen wesentli chen Be langen den ge setzli chen An for de-

rungen.

Die Organisation der Buchführung, das interne Kontrollsystem, der Datenfluss und das Belegwesen er-

mögli chen die vollständige, richtige, zeitgerechte und geordnete Erfassung und Buchung der Ge-

schäfts vorfälle.

Die aus den weiteren geprüften Unterlagen entnommenen Informationen wurden nach dem Ergebnis

unserer Prü fung in allen wesentlichen Belangen ordnungsgemäß in der Buchführung, im nach deut-

schen Rech nungsle gungs vor schrif ten auf gestellten Jahresabschluss und im Lagebericht abgebildet.

Das Rechnungswesen der Gesellschaft wird von der Leda & Kešo Steuerberatung, Donaueschingen 

unter Anwendung der Software Kanz lei-Rech nungs we sen der DATEV eG geführt. 

Die Verfahrensabläufe in der Buchführung haben im Berichtsjahr keine nennenswerten organisato ri-

schen Ände rungen erfahren.
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1.2 Jahresabschluss

In dem uns zur Prüfung vorgelegten, nach deut schen Rechnungslegungsvorschriften aufgestellten Jah-

res ab schluss zum 31.12.2022 wurden in allen wesentlichen Belangen alle für die Rech nungs le gung

gel ten den ge setzli chen Vor schrif ten ein schließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchfüh rung und

aller größen ab hän gi gen, rechts form gebun denen oder wirtschaftszweigspezifischen Regelun gen sowie

der Bestim mungen des Gesellschaftsvertrags be achtet.

Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung der Regional-Stadtbahn Neckar-Alb Projekt  GmbH für

das Geschäftsjahr vom 01.01. bis 31.12.2022 sind nach un se ren Fest stellungen ord nungs mä ßig aus

der Buch füh rung und aus den weite ren geprüften Unterlagen abge leitet. Die ein schlä gigen An satz-,

Aus weis- und Be wer tungs vor schriften wurden dabei ebenso in allen wesent lichen Belan gen be achtet

wie der Stetig keits grund satz des § 252 Abs. 1 Nr. 6 HGB.

Zur Ordnungsmäßigkeit der im Anhang gemachten Angaben, über die von uns nicht an anderer Stelle

be richtet wird, stellen wir fest, dass die Berichterstattung im Anhang durch die gesetzli chen Ver treter

voll ständig und im gesetzlich vorgeschriebenen Umfang ausgeführt wurde.

Die Inanspruchnahme der Schutzklausel des § 286 Abs. 4 HGB ist bezüglich der Angabe der Bezüge

der Geschäftsführung im An hang ge mäß § 285 Nr. 9 Buchstabe a und b HGB zu Recht erfolgt.

1.3 Lagebericht

Im Rahmen unserer Prüfung zur Gesetzeskonformität des Lageberichts haben wir ge mäß § 321 Abs. 2

Satz 1 HGB festgestellt, dass der Lagebericht in allen wesentlichen Belangen den ge setz li chen Vor-

schriften ent spricht.
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2. Gesamtaussage des Jahresabschlusses

2.1 Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses

Über das Ergebnis unserer Beurteilung, ob und inwieweit die durch den Jahresabschluss ver mittelte

Ge samt aus sage den Anforderungen des § 264 Abs. 2 Satz 1 HGB entspricht, berichten wir nach ste-

hend.

Da sich keine Besonderheiten ergeben haben, stellen wir fest, dass der Jahresabschluss ins gesamt un-

ter Be ach tung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhält nissen ent-

spre chen des Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.

2.2 Bewertungsgrundlagen

Die Bewertungsgrundlagen i.S.d. § 321 Abs. 2 Satz 4 erster Satzteil HGB umfassen die Bilanzierungs-

und Be wer tungsmethoden sowie die für die Bewertung von Vermögensgegenständen und Schulden

maß geb li chen Faktoren (Parameter, Annahmen und die Ausübung von Ermessensspielräumen).

Zur Darstellung der wesentlichen Bewertungsgrundlagen verweisen wir auf die entspre chen den An ga-

ben im An hang und geben zusätzlich folgende Erläuterungen:

· Die Saldenvorträge zum 01.01.2022 entsprechen den Ansätzen in der Bilanz zum 31.12.2021, so-

dass der Grund satz der Bilanzidentität (§ 252 Abs. 1 Nr. 1 HGB) gewahrt ist.

· Die Bewertung der Vermögensgegenstände und Schulden erfolgte nach dem zu Recht ange wand-

ten Grund satz der Unternehmensfortführung (Going-Concern-Prinzip gemäß § 252 Abs. 1

Nr. 2 HGB).

· Die in der Bilanz ausgewiesenen Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewer tet

(§ 252 Abs. 1 Nr. 3 HGB). Der Grundsatz der Vorsicht (§ 252 Abs. 1 Nr. 4 HGB), der durch das

Realisationsprin zip bzw. das Impari täts prinzip definiert ist (Gewinne sind nur zu berücksichtigen,

wenn sie am Abschluss stich tag realisiert sind, wäh rend alle vorhersehbaren Risiken und Verluste,

die bis zum Abschluss stichtag ent standen bzw. dem Ge schäftsjahr zuzurechnen sind, berück sich-

tigt werden müssen, selbst wenn diese erst zwischen dem Ab schlussstichtag und dem Tag der Auf-

stellung des Jah resabschlusses bekannt ge worden sind), wurde beachtet.
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· Aufwendungen und Erträge wurden unabhängig von ihren Zahlungszeitpunkten im Jahres ab-

schluss er fasst (§ 252 Abs. 1 Nr. 5 HGB).

· Die auf den vorhergehenden Jahresabschluss angewandten Bewertungs methoden wurden grund-

sätzlich bei behalten (Grundsatz der Bewertungsstetigkeit, § 252 Abs. 1 Nr. 6 HGB).
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V. Analyse der wirtschaftlichen Verhältnisse

Aufgrund des Umfangs der operativen Tätigkeit im Berichtsjahr 2022 hätte eine gesonderte Dar stel lung

der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage anhand einer Strukturbilanz, Kapitalflussrech nung und eines

Er folgsvergleichs nur eine geringe Aussagekraft. Wir haben deshalb auf ent spre chende Darstel lungen

verzichtet.

Die Vermögens- und Finanzlage zum 31.12.2022 ergibt sich unmittelbar aus der Bilanz. Die Ge sell-

schaft weist zum 31.12.2022 im Eigenkapital Stammeinlagen in Höhe von 25 TEuro, Kapitalrücklagen in

Höhe von 50 TEuro und ei nen im Be richts jahr erwirtschafteten Jahresfehlbetrag von 23 TEuro aus. Die

Ei gen ka pi tal quote be trägt 33,3 %. Die Guthaben bei Kre dit instituten haben sich seit der Gründung der

Ge sell schaft auf 55 TEuro (Vorjahr: 74 TEuro) vermindert. 

Einzelheiten zur Ertragslage ergeben sich unmittelbar aus der Gewinn- und Verlustrechnung (An lage 2).

Der Jah resfehlbetrag 2022 beträgt 23 TEuro.

Die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft war im Geschäftsjahr 2022 jederzeit gewährleistet.
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VI. Feststellungen aus Erweiterungen des Prüfungsauftrages

Nachstehend berichten wir in einem gesonderten Abschnitt des Prüfungsberichts über das Er geb nis

aus Er wei te run gen des Auftrags zur Abschlussprüfung, die sich aus dem Gesellschaftsvertrag des ge-

prüften Un ter neh mens ergaben oder darüber hinaus mit dem Auftraggeber vereinbart wur den.

1. Feststellungen gemäß § 53 HGrG

Bei unserer Prüfung haben wir auftragsgemäß die Vorschriften des § 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 HGrG be-

ach tet. Dement sprechend haben wir auch geprüft, ob die Geschäfte ordnungs gemäß, d. h. mit der er-

for derli chen Sorgfalt und in Übereinstimmung mit den einschlägigen handels rechtlichen Vor schrif ten,

den Be stim mungen des Gesellschaftsvertrags und der Ge schäftsordnung für die Ge schäfts füh rung ge-

führt worden sind.

Die erforderlichen Feststellungen haben wir in diesem Bericht und in Anlage 6 (Prüf- und Er he bungs lis-

te zu den Feststellungen nach § 53 HGrG auf der Grundlage des IDW PS 720-Fragenkatalogs zur Be-

richt er stat tung über die Erweiterung der Abschlussprüfung nach § 53 HGrG) dargestellt. Über diese

Fest stel lun gen hin aus hat unsere Prüfung keine Be sonderheiten er ge ben, die nach unserer Auf fas sung

für die Be ur tei lung der Ord nungsmäßig keit der Ge schäftsfüh rung von Be deutung sind.
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VII. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks und Schlussbemerkung

Nach dem Ergebnis unserer Prüfung haben wir am 9. Oktober 2023 dem als Anlagen 1 bis 3 bei ge füg-

ten Jah res ab schluss der Regional-Stadtbahn Neckar-Alb Projektgesellschaft mbH, Mössingen, zum

31.12.2022 und dem als An la ge 4 bei ge füg ten La ge be richt für das Geschäftsjahr 2022 den fol gen den

Be stäti gungs ver merk er teilt, der von uns an die ser Stelle wie dergege ben wird:

"BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die Regional-Stadtbahn Neckar-Alb Projektgesellschaft mbH

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der Regional-Stadtbahn Neckar-Alb Projektgesellschaft mbH – be-

stehend aus der Bilanz zum 31.12.2022 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Ge schäftsjahr

vom 01.01. bis zum 31.12.2022 sowie dem Anhang, einschließlich der Dar stellung der Bilan zie rungs-

und Be wertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebe richt der Re gio nal-Stadt-

bahn Ne ckar-Alb Projektgesellschaft mbH für das Geschäftsjahr vom 01.01. bis zum 31.12.2022 ge-

prüft. 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

· entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapi-

talgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der

deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entspre-

chendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2022 sowie ihrer

Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022 und

· vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesell-

schaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresab-

schluss, ent spricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der

zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.  

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen

die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.
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Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317

HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze

ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und

Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlus-

ses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem

Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufs recht-

lichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit die-

sen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise

ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und

zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für den Jahresabschluss und den Lage-

bericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deut-

schen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belan-

gen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ord-

nungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-,

Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwort-

lich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungs-

mäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu

ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellun-

gen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fä-

higkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben

sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit,

sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des

Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem

nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.
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Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insge-

samt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belan-

gen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und

die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen

Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erach-

tet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deut-

schen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die

Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der Gesell-

schaft zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Gan-

zes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, und ob

der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen

wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkennt-

nissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risi-

ken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der

unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Über-

einstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten

deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche fal-

sche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten re-

sultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass

sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffe-

nen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.
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Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhal-

tung. Darüber hinaus

· identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter –

falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshand-

lungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend

und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass we-

sent liche falsche Darstellungen nicht aufge deckt wer den, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtig-

keiten, da Verstöße betrügerisches Zu sammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständig-

keiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten kön-

nen.

· gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen

Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnah-

men, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind,

jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der Gesellschaft abzu-

geben.

· beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungsle-

gungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten ge-

schätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.

· ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern an-

gewandten Rechnungs legungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf

der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammen-

hang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der

Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem

Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestäti-

gungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerk-

sam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu

modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres

Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten

können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen

kann.
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· beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses ein-

schließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle

und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze

ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Ver-

mögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.

· beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentspre-

chung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der Gesellschaft.

· führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorien-

tierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise voll-

ziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Ver-

tretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ablei-

tung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu

den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab.

Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zu-

kunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und

die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel

im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen."
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Vorstehenden Prüfungsbericht erstatten wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vor schrif ten und

den Grund sätzen ordnungsmäßiger Erstellung von Prüfungsberichten (IDW PS 450 n.F.).

Die Verwendung des vorstehend wiedergegebenen Bestätigungsvermerks außerhalb dieses Prü fungs-

be richts setzt unsere vorherige Zustimmung voraus.

Die Veröffentlichung oder Weitergabe des Jahresabschlusses und/oder Lageberichts in einer von der

be stätigten Fassung ab wei chenden Form (einschließlich der Übersetzung in andere Sprachen) er for dert

unse re er neute Stel lung nahme, soweit dabei unser Bestätigungsvermerk zitiert oder auf unsere Prü fung

hin gewie sen wird. Wir weisen diesbezüglich auf § 328 HGB hin.

Stuttgart, 9. Oktober 2023

EversheimStuible Treuberater GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Steuerberatungsgesellschaft

Schnäbele
Wirtschaftsprüfer

Hartmann
Wirtschaftsprüfer
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ANLAGEN
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Regional-Stadtbahn Neckar-Alb Projektgesellschaft mbH, Mössingen

Bilanz zum 31.12.2022

AKTIVA

Geschäftsjahr Vorjahr
Euro Euro Euro

A. Umlaufvermögen

I. Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände

1. Forderungen gegen Gesellschafter 70.963,87 0,00
2. sonstige Vermögensgegenstände 11.732,05 138,28

82.695,92 138,28

II. Kassenbestand, Bundesbank-
guthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks 55.346,67 73.972,57

B. Rechnungsabgrenzungsposten 3.209,50 0,00

141.252,09 74.110,85
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Regional-Stadtbahn Neckar-Alb Projektgesellschaft mbH, Mössingen

Bilanz zum 31.12.2022

PASSIVA

Geschäftsjahr Vorjahr
Euro Euro Euro

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00

II. Kapitalrücklage 50.000,00 50.000,00

III. Verlustvortrag -4.797,12 0,00

IV. Jahresfehlbetrag -23.120,07 -4.797,12

Summe Eigenkapital 47.082,81 70.202,88

B. Rückstellungen

1. sonstige Rückstellungen 10.594,83 3.660,00

C. Verbindlichkeiten

1. Verbindlichkeiten aus
Lieferungen und Leistungen 66.392,23 247,97
- davon mit einer Restlaufzeit

bis zu einem Jahr
Euro 66.392,23 (Euro 247,97)

2. Verbindlichkeiten gegenüber
Gesellschaftern 15.953,47 0,00
- davon mit einer Restlaufzeit

bis zu einem Jahr
Euro 15.953,47 (Euro 0,00)

3. sonstige Verbindlichkeiten 1.228,75 0,00
83.574,45 247,97

- davon aus Steuern
Euro 1.228,75 (Euro 0,00)

- davon mit einer Restlaufzeit
bis zu einem Jahr
Euro 1.228,75 (Euro 0,00)

141.252,09 74.110,85
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Regional-Stadtbahn Neckar-Alb Projektgesellschaft mbH, Mössingen

Gewinn- und Verlustrechnung für das Rumpfgeschäftsjahr 2022 (01.01.2022 bis 31.12.2022)

Geschäftsjahr Vorjahr
Euro Euro

1. Umsatzerlöse 154.176,47 0,00

2. Materialaufwand
Aufwendungen für bezogene Leistungen 99.118,35 0,00

3. Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter 39.671,92 0,00
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für

Unterstützung 9.325,76 0,00
48.997,68 0,00

- davon für Altersversorgung Euro 2.518,47 (Euro 0,00)

4. Abschreibungen
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens
und Sachanlagen 208,37 0,00

5. sonstige betriebliche Aufwendungen 28.972,14 4.797,12

6. Ergebnis nach Steuern -23.120,07 -4.797,12

7. Jahresfehlbetrag 23.120,07 4.797,12
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Rechtliche Grundlagen

A. Gesellschaftsrechtliche Grundlagen

Gründung, Gesellschaftsvertrag, Handelsregistereintragung

Die Gesellschaft wurde durch notarielle Beurkundung des Gesellschaftsvertrags am 26.10.2021 ge-

grün det. Der Gesellschaftsvertrag mit Stand vom 26.10.2021 liegt uns vor. Sitz der Gesellschaft ist 

Mössingen. Sie ist im Han dels re gis ter des Amts ge richts Stuttgart, Ab tei lung B unter 781858 ein ge tra-

gen. Die Ein tra gung er folgte am 12.11.2021. Ein Handels regis ter auszug vom 19.09.2023 hat uns vor-

ge le gen.

Gegenstand der Gesellschaft

Gegenstand der Gesellschaft ist gemäß § 2 des Gesellschaftsvertrags:

· Die Planung, der Bau sowie die Vorbereitung und Durchführung des Betriebs der Re gional-Stadt-

bahn Neckar-Alb im Gebiet des Zweckverbands Regio nal-Stadtbahn Neckar-Alb auf den ihr zuge-

wiese nen Strecken und nach Maßgabe der Satzung des Zweck verbands. 

· Die Gesellschaft erfüllt dabei die ihr vom Zweckverband übertragenen Auf gaben. Sie ist nicht ho-

heitlich tätig. Die Tätigkeit der Gesellschaft erstreckt sich auf das gesamte Verbandsgebiet des

Zweck verbands unter Berücksich tigung der die Grenzen dieses Gebietes überschreiten den Ver-

kehrsverbindungen.

· Die Gesellschaft ist unter Beachtung der Bestimmungen des Gemeindewirtschaftsrechts zu allen

Maß nahmen und Geschäften berech tigt, durch die der Gesell schafts zweck unmittelbar oder mittel-

bar geför dert werden kann. In diesem Rahmen und un ter Be achtung des § 105a Gemein deordnung

für Ba den-Württemberg (GemO) ist die Gesellschaft be rechtigt, im Inland Gesellschaften, Unterneh-

mungen sowie Niederlas sungen zu er richten, zu erwer ben oder sich an solchen zu beteiligen, so-

weit dies für die Verwirklichung des Gesellschaftszwecks zweck dienlich erscheint.

·
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· Die Gesellschaft verfolgt ausschließlich öffentliche Zwecke im Sinne der Gemeindeordnung für Ba-

den-Würt tem berg.

Stammkapital und Gesellschafter

Das Stammkapital beträgt 25.000,00 Euro. Sämtliche Geschäftsanteile werden von dem Zweckverband

Regional-Stadtbahn Neckar-Alb gehalten. 

Organe der Gesellschaft

Organe der Gesellschaft sind 

· die Gesellschaftverversammlung,

· der Aufsichtsrat und 

· die Geschäftsführung.

Geschäftsführer war im Berichtsjahr:

 Herr Prof. Dr. Tobias Bernecker.

Herr Prof. Dr. Bernecker ist einzelvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des §181 BGB

be freit.

Geschäftsjahr

Das Geschäftsjahr der Gesellschaft ist das Kalenderjahr (§ 14 des Gesellschaftsvertrags), wobei das er-

ste Geschäftsjahr ein Rumpfgeschäftsjahr war, das mit der notariellen Beurkundung des Gesell schafts-

ver trags am 26.10.2021 be gonnen hatte. Die Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit errichtet. 

Gesellschafterversammlung

Im Berichtsjahr haben zwei ordentliche Gesellschafterversammlungen stattgefunden. 
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Aufsichtsrat

Die Gesellschaft hat einen Aufsichtsrat, auf den die Regeln des § 52 GmbHG Anwendung finden, so-

weit im Gesellschaftsvertrag nichts anderes bestimmt ist. Der Aufsichtsrat besteht aus sechs Mitgliedern

kraft Amtes sowie aus fünf sogenannten externen Mitgliedern und setzt sich wie folgt zusammen: 

1. Aufsichtsratsmitglieder kraft Amtes sind die Mitglieder der Verbandsversammlung des Zweckver-

bands, namentlich die Landräte der Landkreise Reutlingen, Tübingen und Zollernalbkreis, der Ober-

bürgermeister der Stadt Reutlingen und der Universitätsstadt Tübingen sowie der Vorsit zende des

Regionalverbandes Neckar-Alb. lhre Amtsdauer entspricht ihrer Amtszeit in der jeweili gen Gebiets-

kör perschaft bzw. im Regionalverband.

2. Die Gesellschafterversammlung wählt die exter nen Mitglieder, die nicht der Verbandsversammlung

des Zweckverbands angehören und die nach Ausbildung und beruflicher Erfahrung die Geschäfts-

führung zu beraten und zu kontrollieren in der Lage sind, auf Vorschlag der Verbandsversammlung;

ihre Amts zeit endet mit Abschluss der Gesell schafterversammlung, die über ihre Entlastung für ihre

Tätigkeit im dritten vollständigen Kalender jahr entscheidet.

Vorsitzender des Aufsichtsrates ist der Vorsitzende des Zweckverbands. Der Aufsichtsrat wählt aus sei-

ner Mitte einen oder mehrere Stellvertreter.
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Nachweis der Feststellungen zur Ordnungsmäßigkeit
der Geschäftsführung und zu den wirtschaftlichen

Verhältnissen
(Prüfung nach § 53 Abs. 1 HGrG)

I. Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführungsorganisation

Fragenkreis 1: Tätigkeit von Überwachungsorganen und Geschäftsleitung
 sowie individualisierte Offenlegung der Organbezüge

1.1 Gibt es Geschäftsordnungen für die Organe und einen Geschäftsverteilungsplan für die
Geschäftsleitung sowie ggf. für die Konzernleitung? Gibt es darüber hinaus schriftliche
Weisungen des Überwachungsorgans zur Organisation für die Geschäfts- sowie ggf. für
die Konzernleitung (Geschäftsanweisung)? Entsprechen diese Regelungen den Bedürf-
nissen des Unternehmens bzw. des Konzerns?

 Es besteht eine Geschäftsordnung der Geschäftsführung und eine Geschäftsordnung des Auf-

sichts rats.

1.2. Wie viele Sitzungen der Organe und ihrer Ausschüsse haben stattgefunden und wurden
Niederschriften hierüber erstellt?

 Im Geschäftsjahr fanden zwei Gesellschafterversammlungen und zwei Sitzungen des Aufsichts-

rats (19.05.2022, 14.10.2022) statt. Niederschriften wurden hierzu ord nungsge mäß er stellt.

1.3 In welchen Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i. S. d. § 125 Abs. 1 Satz 5
AktG sind die einzelnen Mitglieder der Geschäftsleitung tätig?

 Der Geschäftsführer ist in keinem weiteren Kontrollgremium Mitglied. 
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1.4 Wird die Vergütung der Organmitglieder (Geschäftsleitung, Überwachungsorgan) indivi-
dualisiert im Anhang des Jahresabschlusses/Konzernabschlusses aufgeteilt nach Fi-
xum, erfolgsbezogenen Komponenten und Komponenten mit langfristiger Anreizwir kung
aus gewiesen? Falls nein, wie wird dies begründet?

 
 Nein. Es liegt eine Befreiung nach § 286 Abs. 4 HGB vor und es handelt sich um keine bör sen-

no tierte Gesellschaft. 
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II. Ordnungsmäßigkeit des Geschäftsführungsinstrumentariums

Fragenkreis 2: Aufbau- und ablauforganisatorische Grundlagen

2.1 Gibt es einen den Bedürfnissen des Unternehmens entsprechenden Organisationsplan,
aus dem Organisationsaufbau, Arbeitsbereiche und Zuständigkeiten/Weisungsbefug-
nisse ersichtlich sind? Erfolgt dessen regelmäßige Überprüfung?

 Es gibt keinen eigenständigen Organisationsplan. Die Organisation wird im Wirtschaftsplan dar-

gestellt. Darüber hinaus regeln der Gesellschaftsvertrag und die Geschäftsordnung die Zustän-

digkeiten und Weisungsbefugnisse. 

2.2 Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass nicht nach dem Organisationsplan verfahren
wird?

 Soweit wir prüften, haben sich keine Anzeichen dafür ergeben. 

2.3 Hat die Geschäftsleitung Vorkehrungen zur Korruptionsprävention ergriffen und doku-
mentiert?

 Es besteht ein Vier-Augen-Prinzip. Auskunftsgemäß erfolgt die Anwendung der Regelungen

des Zweck ver bands Regional-Stadt bahn Neckar-Alb sowie der Kassenordnung, die im Gleich-

klang zum Zweck verband angewendet wird. 

2.4 Gibt es geeignete Richtlinien bzw. Arbeitsanweisungen für wesentliche Entscheidungs-
prozesse (insbesondere Auftragsvergabe und Auftragsabwicklung, Personalwesen, Kre-
ditaufnahme und -gewährung)? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass diese nicht ein-
gehalten werden?

 Es besteht eine Geschäftsordnung für Geschäftsführung und Aufsichtsrat.
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2.5 Besteht eine ordnungsmäßige Dokumentation von Verträgen (z. B. Grundstücksver wal-
tung, EDV)?

 Verträge werden digital und in Papier bei der Geschäftsführung abgelegt. 

Fragenkreis 3: Planungswesen, Rechnungswesen, Informationssys tem und
 Controlling

3.1 Entspricht das Planungswesen – auch im Hinblick auf Planungshorizont und Fortschrei-
bung der Daten sowie auf sachliche und zeitliche Zusammenhänge von Projekten – den
Bedürfnissen des Unternehmens?

 Die Gesellschaft befindet sich weiterhin im Aufbau. Die entsprechenden Planungssysteme wer-

den sukzessive entsprechend den Erfordernissen etabliert. 

3.2 Werden Planabweichungen systematisch untersucht?
 
 Es besteht eine Analyse über DATEV und über Soll-Ist-Vergleiche im Rahmen der regelmäßi-

gen Be richter stat tung an den Aufsichtsrat. Hierzu wurde entsprechend den Anforderungen des

Gesellschaftsvertrags ein Finanzzwischenbericht nach § 3 der Geschäftsordnung imple men tiert.

Die Geschäftsführung berichtet fortlaufend zu den folgenden Stichtagen eines jeden Jah res:

 31.03

 30.09

 über die Lage der Gesellschaft, insbesondere über Geschäfte, die für die wirtschaftliche Lage

der Gesellschaft von erheblicher Bedeutung sein können.

 Die Geschäftsführung hat den Aufsichtsrat sowie den Gesellschafter im Rahmen dieser Be-

richterstattung zu berichten über:

 - die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben

 - die Rentabilität der Gesellschaft

 - die beabsichtigte Geschäftspolitik

 - den Stand der öffentlichen Aufgabenerfüllung

 - alle wesentlichen Vorgänge in der Gesellschaft.
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3.3 Entspricht das Rechnungswesen einschließlich der Kostenrechnung der Größe und den
besonderen An forderungen des Unternehmens?

 Das Rechnungswesen entspricht den Anforderungen der Gesellschaft. 

3.4 Besteht ein funktionierendes Finanzmanagement, welches u. a. eine laufende Liquiditäts-
kontrolle und eine Kreditüberwachung gewährleistet?

 Ein Finanzmanagementsystem und eine Liquiditätskontrolle wird in Zusammenarbeit mit dem

Steu er be ratungsbüro aufgebaut und im Rahmen Aufgabenerweiterung der Stufe 2 weiterent-

wickelt.

 Die Stufe 2 umfasst:

·  Vorbereitung der Nahverkehrsplanung und der Nahverkehrsentwicklungsplanung ge-

mäß § 11 ÖPNVG BW für die Verbandsmitglieder.

·  Sicherstellung von Planung und Bau der betriebsnotwendigen Anlagen der Regional-

Stadtbahn Neckar durch das Ergreifen geeigneter Maßnahmen zur Planung, Begut-

achtung, Projekt steu erung und Durchführung der erforderlichen Baumaßnahmen an

den Einzel strecken.

·  Wahrnehmung der Befugnisse als zuständige Behörde im Sinne der Verordnung (EG)

Nr. 1370/2007 d. h. Durchführung von Vergabeverfahren und Vergabe kommunaler öf-

fentlicher Dienstleistungsaufträge für die Verkehre der Regional-Stadtbahn Neckar-Alb.

3.5 Gehört zu dem Finanzmanagement auch ein zentrales Cash-Management und haben sich
Anhaltspunkte ergeben, dass die hierfür geltenden Regelungen nicht eingehalten worden
sind?

 Siehe Antwort zu Frage 3.4.
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3.6 Ist sichergestellt, dass Entgelte vollständig und zeitnah in Rechnung gestellt wer den? Ist
durch das bestehende Mahnwesen gewährleistet, dass ausstehende Forderun gen zeit-
nah und effektiv eingezogen werden?

 Momentan werden keine Entgelte in Rechnung gestellt.

3.7 Entspricht das Controlling den Anforderungen des Unternehmens/Konzerns und um fasst
es alle wesentlichen Unternehmens-/Konzernbereiche?

 Controlling-Aufgaben werden direkt von der Geschäftsführung wahrgenommen. Die Größe des

Unter nehmens er möglicht der Geschäftsführung einen guten Überblick über alle wesentlichen

Belan ge und eine effiziente Unternehmenssteuerung.

3.8 Ermöglichen das Rechnungs- und Berichtswesen eine Steuerung und/oder Über wachung
der Tochterunternehmen und der Unternehmen, an denen eine wesentliche Beteiligung
besteht?

 Tochterunternehmen bzw. wesentliche Beteiligungen an Unternehmen bestehen nicht.

Fragenkreis 4: Risikofrüherkennungssystem

4.1 Hat die Geschäfts-/Konzernleitung nach Art und Umfang Frühwarnsignale definiert und
Maßnahmen ergriffen, mit deren Hilfe bestandsgefährdende Risiken rechtzeitig erkannt
werden können?

 Es wird das Risikomanagement des Projekts Tram-Train mitgenutzt.

· Risikoeintritt > 2 Jahre vor Auslieferung: Fahrzeuge werden nicht benötigt (Abbruch
RSBNA-Projekt).

· Verschiebung von Festbestellungen zur AVG. 

· Kostenrisiko Region (Teilung durch die vier regio nalen Tram-Train-Partner): 20 % der Kon-
struk tion spau schalvergütung für das RSBNA-Fahr zeug, rd. 2,1 Mio. Euro pauschal.

·
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· Risikoeintritt < 2 Jahre vor Auslieferung: Fahrzeuge bei Lieferung nicht im Netz RSBNA
ein setzbar. 

· Gemeinsames Bemühen mit der SFBW um Einsatz in anderen Netzen.

· Falls nicht möglich: Kapi taldienstgarantie bei Nichteinsatz der bestellten Fahrzeuge: maxi-
mal rd. 130.000 Euro monatlich für die sechs kommunal finanzierten Fahrzeuge der Fest-
be stel lung (Teilung durch die vier regiona len Tram-Train-Partner).

· Risikoeintritt nach Abschluss der Festbestellung: Keine weiteren Fahrzeuge benö tigt
auf grund Ver zö gerungen beim Netzausbau. 

· Nichtabruf von Optionen. 

· Keine direkten Kos ten, aber ggf. teure Nach bestellungen zu ei nem späteren Zeitpunkt.

· Risikoeintritt nach endgültiger Abnahme der Fahrzeuge: Technische Mängel.

· Instandhaltungsvertrag mit dem Hersteller und Anreiz für hochwertige Fahrzeug kon struk-
tion.

4.2 Reichen diese Maßnahmen aus und sind sie geeignet, ihren Zweck zu erfüllen? Haben
sich An haltspunkte ergeben, dass die Maßnahmen nicht durchgeführt werden?

 Die definierten Maßnahmen sind vor dem Hintergrund der Größe der Gesellschaft grundsätzlich

geeig net, ihren Zweck zu erfüllen. Während der Prüfung haben sich keine An haltspunkte erge-

ben, dass die Maßnahmen nicht durchgeführt werden.

4.3 Sind diese Maßnahmen ausreichend dokumentiert?
 
 Ja.

4.4 Werden die Frühwarnsignale und Maßnahmen kontinuierlich und systematisch mit dem
aktuellen Geschäftsumfeld sowie mit den Geschäftsprozessen und Funktionen abge-
stimmt und angepasst?

 Die Geschäftsführung reagiert im Rahmen ihrer Führungs- und Kontrollfunktion auf Frühwarn-

signale.
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Fragenkreis 5: Finanzinstrumente, andere Termingeschäfte, Optionen und Derivate

Finanzinstrumente, andere Termingeschäfte, Optionen und Derivate werden im Unternehmen

derzeit nicht ein gesetzt, damit erübrigen sich Antworten zum Fragenkreis 5.

Fragenkreis 6: Interne Revision

6.1 Gibt es eine den Bedürfnissen des Unternehmens/Konzerns entsprechende Interne Revi-
sion/Konzernrevision? Besteht diese als eigenständige Stelle oder wird diese Funk tion
durch eine andere Stelle (ggf. welche?) wahrgenommen?

 Bei der Gesellschaft ist keine solche Stelle eingerichtet. Der Zweckverband als Gesellschafter

unterliegt der über örtlichen Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt des Land kreises Tübin-

gen sowie der Gemeindeprüfungsanstalt. 

 Die Beantwortung der Fragen 6.2 bis 6.6 erübrigt sich daher.
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III. Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführungstätigkeit

Fragenkreis 7: Übereinstimmung der Rechtsgeschäfte und Maßnahmen mit Gesetz, Satzung,
 Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des
 Überwachungsorgans

7.1 Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die vorherige Zustimmung des Überwachungs-
organs zu zustimmungspflichtigen Rechtsgeschäften und Maßnahmen nicht eingeholt
worden ist?

 Soweit wir prüften, haben sich keine Anhaltspunkte ergeben, dass die Geschäfte und Maß nah-

men nicht im Einklang mit Gesetz und Gesellschaftsvertrag stehen.

7.2 Wurde vor der Kreditgewährung an Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Über wa-
chungsorgans die Zustimmung des Überwachungsorgans eingeholt?

 Es gab keine Kreditgewährungen an Mitglieder der Geschäftsführung oder des Überwachungs-

organs. 

7.3 Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass anstelle zustimmungsbedürftiger Maßnahmen
ähnliche, aber nicht als zustimmungsbedürftig behandelte Maßnahmen vorgenommen
worden sind (z. B. Zerlegung in Teilmaßnahmen)?

 Anstelle zustimmungspflichtiger Maßnahmen sind – soweit wir prüften – im Geschäftsjahr keine

ähnlichen, nicht als zustimmungsbedürftig behandelten Maßnahmen durchgeführt worden.
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7.4 Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Geschäfte und Maßnahmen nicht mit Ge-
setz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des
Überwachungsorgans übereinstimmen?

 
 Anhaltspunkte dafür, dass Geschäfte und Maßnahmen nicht mit Gesetz, Gesellschaftsvertrag

oder bin den den Beschlüssen des Überwachungsorgans überein stimmen, haben sich nicht er-

geben.

Fragenkreis 8: Durchführung von Investitionen

Im Berichtsjahr wurden keine wesentlichen Investitionen getätigt.

Fragenkreis 9: Vergaberegelungen

9.1 Haben sich Anhaltspunkte für eindeutige Verstöße gegen Vergaberegelungen (z. B. VOB,
VOL, VOF, EU-Regelungen) ergeben?

 Das Vergabeverfahren für die Fahrzeugbeschaffung wurde in einem europaweiten Ausschrei-

bungsver fahren über das Konsortium VDV Tram-Train vorgenommen. Die Begleitung erfolgte

durch eine Fachanwaltskanzlei (HKLW, Düsseldorf). Ebenfalls wurden die regionalen Belange

Neckar-Alb durch eine Fachanwaltskanzlei (BBG, Bremen) begleitet. Das Vergabeverfahren

konnte ohne gerichtliches Nachprüfungsverfahren zum Abschluss gebracht werden. 

9.2 Werden für Geschäfte, die nicht den Vergaberegelungen unterliegen, Konkurrenzan ge-
bote (z. B. auch für Kapitalaufnahmen und Geldanlagen) eingeholt?

 Alle bisherigen Geschäfte unterlagen dem europäischen Vergaberecht. 

Fragenkreis 10: Berichterstattung an das Überwachungsorgan

10.1  Wird dem Überwachungsorgan regelmäßig Bericht erstattet?
 
 Ja. 
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10.2 Vermitteln die Berichte einen zutreffenden Einblick in die wirtschaftliche Lage des Un ter-
neh mens/Konzerns und in die wichtigsten Unternehmens-/Konzernbereiche?

 Ja.

10.3 Wurde das Überwachungsorgan über wesentliche Vorgänge angemessen und zeitnah
un ter rich tet? Liegen insbesondere ungewöhnliche, risikoreiche oder nicht ordnungsge-
mäß abgewi ckelte Geschäftsvorfälle sowie erkennbare Fehldispositionen oder wesentli-
che Un terlassungen vor und wurde hierüber berichtet?

 Solche Sachverhalte sind auskunftsgemäß nicht aufgetreten. 

10.4 Zu welchen Themen hat die Geschäfts-/Konzernleitung dem Überwachungsorgan auf
des sen besonderen Wunsch berichtet (§ 90 Abs. 3 AktG)?

 Ein solcher Wunsch ist auskunftsgemäß nicht geäußert worden. 

10.5 Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Berichterstattung (z. B. nach § 90 AktG oder
unter neh mensinternen Vorschriften) nicht in allen Fällen ausreichend war?

 Nein, solche Anhaltspunkte haben sich nicht ergeben. 

10.6 Gibt es eine D&O-Versicherung? Wurde ein angemessener Selbstbehalt vereinbart? Wur-
den Inhalt und Konditionen der D&O-Versicherung mit dem Überwachungsorgan erör-
tert?

 Ja. Es gibt keinen Selbstbehalt. Der Versicherungsschein wurde eingesehen. Eine Erörterung

mit dem Gesellschafter ist erfolgt. Die Anpassung der Versicherungssumme erfolgt gegebenen-

falls im Rah men des Jah resgespräches mit dem Versicherer.
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10.7 Sofern Interessenkonflikte der Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungs-
organs ge mel det wurden, ist dies unverzüglich dem Überwachungsorgan offengelegt
worden?

 Es sind keine Interessenkonflikte bekannt geworden. 
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IV. Vermögens- und Finanzlage

Fragenkreis 11: Ungewöhnliche Bilanzposten und stille Reserven

11.1 Besteht in wesentlichem Umfang offenkundig nicht betriebsnotwendiges Vermögen?

 Es besteht kein offenkundig nicht betriebsnotwendiges Vermögen.

11.2 Sind Bestände auffallend hoch oder niedrig?

 Nein.

11.3 Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Vermögenslage durch im Vergleich zu den
bilanziellen Werten erheblich höhere oder niedrigere Verkehrswerte der Vermögens ge-
genstände wesentlich beeinflusst wird?

 Nein.

Fragenkreis 12: Finanzierung

12.1 Wie setzt sich die Kapitalstruktur nach internen und externen Finanzierungsquellen zu-
sammen? Wie sollen die am Abschlussstichtag bestehenden wesentlichen Investiti ons-
verpflichtungen finanziert werden? 

 Die Eigenkapitalquote beträgt zum Bilanzstichtag 33,3%. Es bestehen zur Zeit keine Investi-

tions ver pflich tun gen. 

12.2 Wie ist die Finanzlage des Konzerns zu beurteilen, insbesondere hinsichtlich der Kredit-
aufnahmen wesentlicher Konzerngesellschaften?

 Die Gesellschaft ist in keinen Konzern eingebunden.
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12.3 In welchem Umfang hat das Unternehmen Finanz-/Fördermittel einschließlich Gar antien
der öffentlichen Hand erhalten? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die da mit ver-
bundenen Verpflichtungen und Auflagen des Mittelgebers nicht beachtet wur den?

 Nein. 

Fragenkreis 13: Eigenkapitalausstattung und Gewinnverwendung

13.1 Bestehen Finanzierungsprobleme aufgrund einer evtl. zu niedrigen Eigenkapitalaus stat-
tung?

 Nein, die Eigenkapitalquote beträgt 33,3%. 

13.2 Ist der Gewinnverwendungsvorschlag (Ausschüttungspolitik, Rücklagenbildung) mit der
wirtschaftlichen Lage des Unternehmens vereinbar?

 Die Gesellschaft hat einen Jahresfehlbetrag erwirtschaftet, der auf neue Rechnung vorgetragen

werden soll. 



Anlage 6/Seite 15

V. Ertragslage

Fragenkreis 14: Rentabilität/Wirtschaftlichkeit

14.1 Wie setzt sich das Betriebsergebnis des Unternehmens/Konzerns nach Segmenten/ Kon-
zernunternehmen zusammen?

 Das Betriebsergebnis setzt sich nicht aus verschiedenen Segmenten zusammen. 

14.2 Ist das Jahresergebnis entscheidend von einmaligen Vorgängen geprägt?

 Nein, das Jahresergebnis ist nicht entscheidend von einmaligen Vorgängen geprägt. 

14.3 Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass wesentliche Kredit- oder andere Leistungs be-
ziehungen zwischen Konzerngesellschaften bzw. mit den Gesellschaftern eindeutig zu
unangemessenen Konditionen vorgenommen werden?

 Es gibt auskunftsgemäß derzeit keine solche Beziehungen. 

14.4 Wurde die Konzessionsabgabe steuer- und preisrechtlich erwirtschaftet?

 Die Gesellschaft ist nicht konzessionsabgabepflichtig.
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Fragenkreis 15: Verlustbringende Geschäfte und ihre Ursachen

15.1 Gab es verlustbringende Geschäfte, die für die Vermögens- und Ertragslage von Bedeu-
tung waren, und was waren die Ursachen der Verluste?

 Das negative Jahresergebnis ist primär durch die Aufwendungen für bezogene Leistungen

(Fahrzeugbeschaffung), Personalaufwendungen und weitere sonstige betriebliche Aufwendun-

gen (Versicherungsbeiträge, Reisekosten, Gremienentschädigungen, Wirtschaftsprüfer und die

Erstellung des Jahresabschlusses) entstanden. 

15.2 Wurden Maßnahmen zeitnah ergriffen, um die Verluste zu begrenzen, und um welche
Maßnahmen handelt es sich?

 Vergleiche die Antwort zur Frage 15.1. Im Übrigen verweisen wir auf die Aussagen im Lage be-

richt zur künftigen Entwicklung der Gesellschaft.

Fragenkreis 16: Ursachen des Jahresfehlbetrages und Maßnahmen
  zur Verbesserung der Ertragslage

16.1 Was sind die Ursachen des Jahresfehlbetrages?

 Vergleiche die Antwort zur Frage 15.1.

16.2 Welche Maßnahmen wurden eingeleitet bzw. sind beabsichtigt, um die Ertragslage des
Unternehmens zu verbessern?

 Es werden noch Anlaufverluste erwartet. Geplant ist, dass die Gesellschaft in der Zukunft aus

der Instandhaltung der Fahrzeuge Erträge erzielt. 
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